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Die Staatsanwaltschaft Mainz 
entlastet die dortigen Rechtsanwälte 

von "Bernard Korn & Partner" 
 

Am 30.09.2019 wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes der Falschverdächtigung 
gegen die in Mainz, Wiesbaden und Bad Kreuznach niedergelassenen Rechtsanwälte 
der Anwaltskanzlei "Bernard Korn & Partner" bei den drei entsprechenden 
Staatsanwaltschaften in Mainz, Wiesbaden und Bad Kreuznach erstattet (siehe 
http://www.chillingeffects.de/kuenast.pdf). 

Die Staatsanwaltschaft Mainz sieht gemäß der Entscheidung vom 14.11.2019 keinen 
Anfangsverdacht für eine Falschverdächtigung bei den in Mainz niedergelassenen 
Anwälten (Rechtsanwalt Timo Korn u.a.). Diese Entscheidung wird unten auf den 
Seiten 2 und 3 ungekürzt und unkommentiert wiedergegeben. 

Man beachte, daß die Entscheidungen für die Staatsanwaltschaften in Wiesbaden und 
Bad Kreuznach noch ausstehen, wobei die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach den 
Vorgang mit Bitte um Übernahme an die Staatsanwaltschaft Berlin abgegeben hat 
(siehe unten Seite 6), weil das Ermittlungsverfahren gegen den Berliner Vorsitzenden 
Richter am Landgericht Holger Thiel, die Berliner Richterin am Landgericht Sonja 
Hurek und die Berliner Richterin am Landgericht Dr. Katharina Saar wegen des von 
den Anwälten der Kanzlei "Bernard Korn & Partner" angezeigten Verbrechens der 
Rechtsbeugung in Berlin stattfindet. 

Die 22 Rechtsanwälte der Kanzlei "Bernard Korn & Partner" 

(1) Michael Bernard, (2) Timo Korn, (3) Prof. Dr. Hanno M. Kämpf, (4) Anna Deus-

Cörper, (5) Umberto Ricci, (6) Jens van Boekel, (7) Sven Hartmann, (8) Denis Skaric-

Karstens, (9) Daniela Hery LL.M., (10) Timo Berneit, (11) Sonja Guettat, (12) Jessica 

Hamed, (13) Hanna Wöllstein, (14) Harry Korban, (15) Svenja Nünke, (16) Jennifer 

Esposito, (17) Tamara Strothmann, (18) Sandra Ingenbrand, (19) Renata Cordeiro 

da Silva, (20) Melanie Göttelmann, (21) Marc Großmann, (22) Regina Kudaschov 

haben gemäß Radio-Interview der Pressesprecherin Jessica Hamed erklärt, daß sie 
"zu Recht" eine Mindestbestrafung von einem Jahr für die drei Richter/Richterinnen 
Holger Thiel, Sonja Hurek und Dr. Katharina Saar wegen des Verbrechens der 
Rechtsbeugung erwarten (siehe http://www.chillingeffects.de/jessica-hamed.htm). 

Wegen weiterer Dokumente zu diesem "Renate-Künast"-Fall besuche man die Website 
http://www.chillingeffects.de. 
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